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Zollcodierungen und Ausnahmen 
 

Y128 
CBAM - Accountnummer Pflichtfeld 1.1.2026 (immer zu 
verwenden, wenn eine Zulassung vorliegt; auch 
anzuwenden, falls die 50 to Schwelle nicht überschritten 
ist) 

Y137 
De-minimis < 50 to, ausgenommen Strom und Wasserstoff 
(Art. 2a - bei CBAM-Befreiung anzuwenden, falls es keine 
CBAM-Zulassung gibt) 

Y134 Sondergebiete: Büsingen, Helgoland, Livigno 

Y135 Güter, die für militärische Zwecke verwendet werden 

Y136 
In der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf dem 
Festlandsockel eines Mitgliedstaats erzeugter Strom oder 
Wasserstoff 

Y237 EU-Ursprungsware 

Y238 
Abfertigung bis zur Genehmigungserteilung möglich, falls 
der CBAM Anmelder den Antrag bis 31.3.2026 bei der 
Behörde nachweislich eingebracht hat 

 
Für indirekte Zollvertreter 
 
73001 Der indirekte Zollvertreter erklärt sich damit 

einverstanden, als CBAM-Anmelder gem. Art. 5 Abs. 1 a 
der VO (EU) 2023/956 aufzutreten 

73009 Der indirekte Zollvertreter erklärt sich nicht damit 
einverstanden, als CBAM-Anmelder gem. Art. 5 Abs. 1 a 
der VO (EU) 2023/956 aufzutreten. 

 
Der Code 73001 zwingt immer zur Angabe der CBAM-Kontonummer des indirekten 
Zollvertreters unter Y 128 
 
Beim Code 73009 muss entweder die CBAM-Kontonummer des Einführers unter 
Code Y128 oder eine Ausnahmecodierung angegeben werden. 
 
Von CBAM ausgenommen:  
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island 


